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3. Creditoperationen zur Tilgung beſtehender Schulden und zum

Zweck der Reduction der Zinſen der öffentlichen Schuld im

Allgemeinen .

Anlehen , welche eine Regierung erhebt , um beſtehende
Schulden zu tilgen , ſind mit keiner Kapitalverzehrung ver —

bunden ; indem ſie vorhandene Werthe nur von einer Hand

in die andere uͤbertraͤgt. Welchen Einfluß gelegenheitlich
ſolcher Creditoperationen ,die auf dem Geldmarkte eintretenden

natuͤrlichen , oder kuͤnſtlich erzeugten Bewegungen auf den

Discont , und auf den Marktpreis der Staatseffecten aus —

uͤben moͤgen ; ſo kann dadurch der Zinsfuß nicht bleibend

afficirt werden .

Auſſer der bereits im vierten Kapitel beruͤhrten Ver —

haͤltniſſe , muß aber hier noch dess Einfluſſes der Stellung
gedacht werden , in der eine We welche mit der
einen Hand leiht , und mit der andern zuruͤckzahlt, zu
ihren Glaͤubigern ſteht .

Der Staat , der eine bedeutende Schul ldenlaſt hat , be —
findet ſich , als einer der vorzuͤglichſten Abnehmer von Kapi⸗
talien , einer großen Zahl von Gl aͤubigern gegenuͤber . Dieſe
Stellung bringt ihm keinen Vortheil , wenn er Kapitalien
zur unfruchtbaren Verwendung ſucht , wohl aber , wenn er
in ruhigen Zeiten , bei raſch fortſchreitender Kapitalanhaͤufung,
das Sinken des Zinsfußes zu einer Reduction der Zinſen
der oͤffentlichen Schuld benutzen will , und zu dieſem Zweck
die ganze Schuld , oder , in ſo fern ſie nicht auf gleichen
Fuß verzinslich iſt , einen betraͤchtlichen Theil derſelben ,
aufkuͤndigt .
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ſcheinbar von Seite der Regierung zur Ruͤckzahlung an—

geboten werden , nicht aufnehmen . Zwar weiß man , daß

dieſe Kapitalien in der That nicht vorhanden ſind , daß die

Regierung keine neuen Werthe erſchafft , ſondern alles , was

ſie an den einen zuruͤckzahlt , aus den Haͤnden eines andern

Kapitaliſten erhebt .

Allein die Regierung , die fruͤher aufkuͤndigt , als ſie zahlt ,

noͤthigt den Glaͤubiger , der die geſetzte Bedingung nicht

eingehen will , ſich nach andern Anlagsplaͤtzen fuͤr die rüch

zahlbaren Kapitalien umzuſehen . Dieſe werden daher aus—

geboten , ehe ſie wirklich diſponibel , ehe ſie , um wirklich

uͤbergetragen werden zu koͤnnen, aus andern Anlagscanaͤlen
herausgezogen worden .

Die vervielfaͤltigte Nachfrage nach Anlagsplaͤtzen von

Seiten der Glaͤubiger , welche die Ruͤckzahlung anzunehmen

geneigt waͤren, iſt geeignet , den Marktpreis der Kapitalien
in einem ſolchen Zeitpunct herabzuſetzen . Wer aber ungerne
in eine Reduction des Zinsfußes von ſeinen , in den oͤffent—
lichen Fonds angelegten Kapitalien einzugehen ſich entſchlieſt ,

wird ſich aus gleichem Grunde enthalten „ ſeine Kapitalien

mit aͤhnlichem Nachlaß auf andern Wegen anzulegen . Es

bleibt daher den Staatsglaͤubigern innerhalb gewiſſer
Grenzen nichts uͤbrig, als ſich eine Reduction gefallen zu

laſſen .

Um die Wenigen zu befriedigen , welche die Herabſetzung
des Zinsfußes zur eigenen Verwendung reizt , oder welche

Gelegenheit zum Ausleihen fuͤr productive Zwecke finden,
bedarf die Regierung leicht nur einer , im Verhaͤltniß zum

Ganzen aufgekuͤndigten Schuldbetrag , ſehr unbedeutenden

Summe , fuͤr deren Herbeiſchaffung Sorge getragen werden

muß .

Die Nachfrage nach den erforderlichen Geldkapitalien
von Seite der Regierung oder der Unternehmer des Ge⸗
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ſchaͤfts , kann zwar die oben beruͤhrte Wirkung der Auf —

kuͤndigung ſchwaͤchen ; allein , da jene Nachfrage in der

eben dieſer Wirkung beſchraͤnkt iſt , und der

chickliche Zeitpunet dazu gewaͤhlt werden kann , indem die

— — der Vollzugsweiſe von der Regierung abhaͤngt;
ſo wird die Reaction nicht bedeutend ſeyn . Sie laͤßt ſich
durch Herbeiſchaffung aus waͤrtiger Fonds ſelbſt ganz

beſeitigen . Hat man auch hoͤhere Preiſe zu bezah hlen ; ſo iſt

der dadurch entſtehende Aufwand , auf die ganze Schuld

berechnet , um ſo maͤßiger, je verhaͤltnißmaͤßig geringer die

Summe der Aufkuͤndigungen iſt , die angenommen werden .

§. 4.

Reduction des Zinsfußes unter den wahren mittleren Marktpreis .

Erwaͤgt man dieſe Verhaͤltniſſe , ſo iſt man verſucht , zu

fragen , ob dieſelben nicht , nach Umſtaͤnden , in ſo hohem
Grade der Regierung guͤnſtig ſeyn koͤnnen, daß es ihr
nicht ſchwer werden duͤrfte , Unternehmer zu finden , deren

Angebote ſie in den Stand ſetzen , eine Reduction des Zins⸗
fußes , ſelbſt unter dem wahren mittlern Marktpreiſe der

Kapitalien , zu bewirken , auf ſolche Weiſe dem Volke unmit⸗
telbar eine bedeutende Erleich jterung zu verſchaffen , und
vielleicht gar den Zinsfuß uͤberhaupt herabzudruͤcken .

Wenn ein ſolches Unternehmen in derr Regel , ſelbſt unter
guͤnſtigen Conjuncturen , bei dem moͤglichen Wechſel der
Umſtaͤnde , gewagt erſcheinen mag ; ſo moͤchte der errſte Theil
jener Frage , unter gewiſſen Vorausſetzungen , dennoch
bejaht werden duͤrfen.

Wie bereits bemerkt worden , muß vor Allem der Staats⸗
eredit feſt gegruͤndet ſtehen , indem ſonſt die Regierung nicht
erwarten darf , die erforderlichen baaren Fonds zu guͤnſtigen
Bedingungen zu erhalten , und ihr Beduͤrfniß um ſo groͤßer
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